Vereinssatzung des Turnklub Grevenbroich 1885 e.V.

§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen „Turnklub Grevenbroich 1885 e.V.“ und hat seinen Sitz in Grevenbroich.

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Grevenbroich unter der Nr.: VR 261 eingetragen.

Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er wird unter Wahrung der politischen und religiösen Freiheit seiner Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen geführt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports in Sportabteilungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“  der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, welche die Vereinsziele bejaht und diese Satzung anerkennt.

Die Mitgliedschaft wird mit der Aufnahme erworben. Zu diesem Zweck ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Vorstand zu richten, welcher über die Aufnahme entscheidet. Anträge von Personen unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung durch Mitunterzeichnung des/der Erziehungsberechtigten.

Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Ablehnung dem Antragsteller schriftlich bekannt zu geben.







Personen, die sich um den Verein verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden

§ 4 Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr

Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Er kann Aufnahmegebühren und Umlagen festsetzen. 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden vom Vorstand festgesetzt und von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder beschlossen und in einer Beitragordnung erfasst.

Die Beiträge sind Jahresbeiträge. Sie sind jährlich im Voraus zahlbar. Der Einzug der Beiträge erfolgt im Lastschriftverfahren. Über andere Formen der Zahlungsweise entscheidet der Vorstand im Einzelfall.

Über Stundung, Ermäßigung oder Befreiung der Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren oder Umlagen entscheidet der geschäftsführende Vorstand.

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitglieds.

(
Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Er ist frühestens jedoch 1 Jahr nach Eintritt und nur zum Schluss des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.

(
Ausschlussgründe sind:

· grober Verstoß gegen die Zwecke des Vereins oder gegen Beschlüsse des Vereins;

· schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange des Vereins;

· unehrenhaftes Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins;

· Nichtzahlung des fälligen Beitrages trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung

Der Vorstand entscheidet über evtl. Ausschlüsse. Die Entscheidung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Ihm ist Gelegenheit zu einer Rechtfertigung zu gewähren.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes volljährige Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch Diskussion, Antragstellung und Ausübung des aktiven Stimmrechtes mitzuwirken. Sie haben aktives und passives Wahlrecht.

Jugendliche haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen.

Jedes Mitglied kann in allen Abteilungen Sport treiben.

Alle Mitglieder sind an die Satzung, die Ordnungen und Beschlüsse des Vereins gebunden. Bei der Benutzung der Sportanlagen haben sie hierfür geltende besondere Ordnungen und Bestimmungen zu beachten.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind


(
die Mitgliederversammlung


(
der Vorstand


(
der erweiterte Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

Die ordentliche Jahreshauptversammlung wird im ersten Quartal des Jahres anberaumt. Die Einladung erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen mittels Brief oder durch Veröffentlichung in der örtlichen Presse unter Angabe der Tagesordnung.

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

(
Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes;

(
Feststellung der Jahresrechnung (Kassenbericht);

(
Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer:

(
Entlastung des Vorstandes;

(
Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer;

(
Festsetzung von Beiträgen, Aufnahmegebühr und Umlagen;

(
Genehmigung des Jahres-Haushaltplanes;

(
Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes

(
Satzungsänderungen;

(
Auflösung des Vereins.

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von stimmberechtigten Mitgliedern schriftlich angemeldet werden. Sie müssen mindestens 6 Tage vor dem Versammlungstermin dem geschäftsführenden Vorstand vorliegen.

Stimmberechtigt sind volljährige Mitglieder sowie die Ehrenmitglieder. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes bestimmen. Die Abstimmung erfolgt offen, sofern nicht die Mehrheit geheime Abstimmung wünscht.

Beschlüsse über Satzungsänderungen sowie Auflösung des Vereins erfordern die Zustimmung von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von der Versammlungsleitung und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Auf Beschluss des Vorstandes, der mit einfacher Mehrheit der erschienenen Vorstandsmitglieder getroffen wird, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Dies gilt auch, wenn mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder dies  schriftlich verlangen.

Für Einladung und Durchführung gelten die Regelungen für die ordentliche Mitgliederversammlung.

§ 10 Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem/der

(
1. Vorsitzenden / 2. Vorsitzenden

(
Geschäftsführer / stv. Geschäftsführer

(
Schatzmeister / stv. Schatzmeister

(
Sportwart/in,

             (
Pressewart/in.
Der Vorstand leitet den Verein, führt die Geschäfte und nimmt die Interessen des Vereins in der Öffentlichkeit wahr.

Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der


(
1. Vorsitzende;


(
2. Vorsitzende


(
Geschäftsführer,

(
Schatzmeister.
Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zur Vertretung genügen die Unterschriften vom 1. und 2. Vorsitzenden gemeinsam oder jeweils mit dem Geschäftsführer oder Schatzmeister.

Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen.

Der 1. Vorsitzende –in seiner Vertretung der 2. Vorsitzende- lädt unter Angabe der Tagesordnung mit angemessener Frist zu Vorstandssitzungen ein. 

Eine Vorstandssitzung ist einzuberufen, wenn mindestens 4 Vorstandsmitglieder dies unter Angabe von Gründen beantragen.

Der Vorstand kann Vereinsmitglieder in besonderen Fällen hierzu einladen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt; Stimmenthaltungen werden nicht gezählt.

Über Vorstandsbeschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Schriftführer und Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

§ 11 Erweiterter Vorstand

Der erweiterte Vorstand besteht aus


(
dem Vorstand


(
bis zu 10 Beisitzern


(
dem/die Jugendvertreter/in


(
dem/die Kinderwart/in.
Der erweiterte Vorstand ist beratend tätig und zuständig für


(
die Behandlung von Anregungen der Abteilungen

             (           die Erarbeitung von Ordnungen zur Ergänzung   der Satzung

Die Beisitzer werden von den Abteilungen gewählt und wie der Jugendvertreter vom Vorstand bestätigt. Hierbei sind die verschiedenen im Verein betriebenen Sportarten, insbesondere die Wettkampfabteilungen zu berücksichtigen.

§ 12 Stimmrecht und Wahlen

Der Vorstand  wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder. 

Stimmberechtigt ist jedes volljährige Mitglied sowie die Ehrenmitglieder. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist der Vorstand berechtigt, einen Nachfolger bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestimmen.

Scheidet der 1. oder 2. Vorsitzende aus, so hat innerhalb von 6 Monaten eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattzufinden, in der eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit durchgeführt wird. 

§ 13 Ausschüsse.

Der Vorstand kann für bestimmte, besondere sportliche oder gesellschaftliche Veranstaltungen sowie für organisatorische Maßnahmen Ausschüsse bestimmen, denen ständig mindestens 1 Vorstandsmitglied angehören muss.

Die Ausschüsse haben dem Vorstand Bericht zu erstatten, der protokolliert wird.

§ 14 Abteilungen

Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall durch Beschluss des Vorstandes gegründet oder aufgelöst.

Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, der von den Mitgliedern der Abteilung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt wird, geleitet. Versammlungen werden nach Bedarf einberufen. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an allen Sitzungen beratend teilzunehmen.

Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, der von den Mitgliedern der Abteilung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt wird, geleitet. Versammlungen werden nach Bedarf einberufen. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an allen Sitzungen beratend teilzunehmen.

§ 15 Übungsleiter und Fachwarte

Übungsleiter/innen, Fachwarte/innen und Helfer/innen werden vom Vorstand eingesetzt. Soweit erforderlich werden unter Beachtung steuerlicher und sozialrechtlicher Bestimmungen entsprechende „Arbeitsverträge“ abgeschlossen.

§ 16 Jugend des Vereins

Die Jugendlichen bis zum vollendeten 17. Lebensjahres führen und verwalten sich im Rahmen der Satzung und der Ordnungen des Vereins selbständig.

Alles Nähere regelt die Jugendordnung. Diese wird auf Vorschlag der Vereinsjugend von der Mitgliederversammlung beschlossen. Sie ist nicht Bestandteil der Satzung.

§ 17 Kassenprüfung

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer geprüft, die dem Vorstand nicht angehören dürfen. Sie prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege sachlich und rechnerisch. Sie haben das Recht, die Kasse und alle dazugehörenden Unterlagen jederzeit zu überprüfen. Dem Vorstand ist schriftlich Kenntnis vom jeweiligen Ergebnis der Prüfungen zu geben.

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes.

§ 18 Haftung

Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei Training, sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen eintretenden Unfällen oder bei Diebstählen in Turnhallen, auf den Sportplätzen oder in den Räumen des Vereins. Die Haftung beschränkt sich auf die Leistungen der Sporthilfe NW e.V. Lüdenscheid.
§ 19 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, die ausschließlich zu diesem Zweck zusammen tritt.

Zu dieser Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von einem Monat schriftlich einzuladen.

Bei Auflösung des Vereins wird sein noch bestehendes Vermögen im Einvernehmen mit dem Finanzamt gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Beschlüsse hierüber erfolgen durch die Mitgliederversammlung.

§ 20 Inkrafttreten

Die Neufassung der Satzung tritt am 12.12.2007 in Kraft; mit dieser Neufassung erlöschen alle früheren satzungsmäßigen Bestimmungen.

